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14. Freiflächen für Versorgungsanlagen : 

Etwa erforderliche Flächen f ür Versorgungseinrichtungen der Betriebe (z . B. 

e igene Transfor:nat oren, Kab~lschränke, Regler stationer. für Gas, Schieber­

schächte der Wasserversorgung, Vorrichtungen für Feuerlcschzwecke u.c . ) 

sind innerhalb der bebaubaren Fläche der Betriebe auszuweisen. 

15 . Planvorlagen : 

Neben den üblichen Planunter lagen kann in besonderen Fällen die Gemeinde 

ergänzende diesbezügliche Unterlagen (1odellc , Lichtbilder, Geländescr.nitte , 

Darstellung der zukünftigen Umrißlinien der Gebäude durch Stangen- und Latten­

gerüste usw.) verlangen . 
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